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HANSESTADT LÜNEBURG
DER OBERBÜRGERMEISTER

Vorlage-Nr.
VO/9371/21

Bereich 32 - Ordnung
Kunz, Andrea Datum: 

11.01.2021

Antrag  
Beschließendes Gremium:
Verkehrsausschuss

Antrag: Piktogramme für 30er Zonen einrichten (Antrag der SPD-Fraktion vom 
06.01.2021, eingegangen am 08.01.2021)

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 27.01.2021 Verkehrsausschuss

Sachverhalt:
Siehe Antrag: Piktogramme für 30er Zonen einrichten (Antrag der SPD-Fraktion vom 
06.01.2021, eingegangen am 08.01.2021)

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage:                                                                           25,00 €

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:  
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:

e)  mögliche Einnahmen:

Anlage/n:
Antrag
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Stellungnahme der Verwaltung

Beratungsergebnis:

Sitzung
am

TOP Ein-
stimmig

Mit
Stimmen-Mehrheit

Ja / Nein / Enthaltun-
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schluss-

vorschlag

abweichende(r) Empf 
/Beschluss

Unterschr. 
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1
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Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:





HANSESTADT LÜNEBURG  Lüneburg, 11.01.2021 
Bereich 32 - Ordnung   309-3282 
Andrea Kunz 
 
 
 
01R 
 
a) über Herrn Bereichsleiter Bodendieck 
 
b) über Herrn Fachbereichsleiter Kipke 

 
c) über Herrn Stadtrat Moßmann  
 
d) über Herrn Oberbürgermeister Mädge 
 
 

Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg vom 06.01.2021, eingegangen am 
08.01.2021 
 
„Markierungen in 30er Zonen einrichten“ 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Tempo 30-Zonen werden abseits von Hauptverkehrsstraßen gekennzeichnet, in denen der flie-
ßende Verkehr in erhöhtem Maße Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer und Anwohner neh-
men soll (Bald, Stumpf, HAV, 6.6.5). 

Mit solchen Zonen haben Kraftfahrer abseits der Vorfahrtsstraßen zu rechnen. Die Begrenzung der 
Geschwindigkeit gilt bis zur Aufhebung durch VZ 274.2. Innerhalb der Zone darf das Zeichen nicht 
wiederholt werden („Verbot der Überbeschilderung“). Bei großen Zonen kann die Fortgeltung durch 
eine Fahrbahnmarkierung „30“ unterstützt werden. (Schurig, StVO, VZ 274.1 zu § 41). 

 

Die im Stadtgebiet eingerichteten Tempo 30-Zonen erfüllen die Voraussetzungen der Straßenver-
kehrsordnung und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Nach bisheriger Verwaltungspra-
xis wurden auf Anregung aus Bürgerschaft oder Politik die Einzelfälle geprüft und gegebenenfalls 
zusätzliche Markierungen von „30“-Piktogrammen in den Zonen aufgebracht.  
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Aufgrund des Verbots der Überbeschilderung sollte an der vorgenannten Praxis grundsätzlich fest-
gehalten werden. Abweichend hiervon wird der Bereich Ordnung der Hansestadt im Rahmen der 
regelmäßigen Verkehrsschauen ein besonderes Augenmerk darauf richten, ob in großen Tempo 30-
Zonen (weitere) Piktogramme einen zusätzlichen Effekt zum Schutz vor Anwohnerinnen und An-
wohnern sowie dem Fuß- und Radverkehr bringen können.  
 
Im Ergebnishaushalt 2021 stehen keine Mittel dafür zur Verfügung. 
 
 
Im Original gezeichnet 
 
 
Kunz 
 
Kosten für die Erarbeitung der Stellungnahme: 50 € 
 
Kosten für die Markierung: je Piktogramm 180,00 € inkl. Mehrwertsteuer 
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